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1. Einleitung

Die Fragestellung Kirche und Staat in der Schweiz ist eingebettet in die Thema­
tik Kirche und Staat im Horizont einer globalisierten Welt. Deshalb wird der 
erste Teil über das Verhältnis von Kirche und Staat im Horizont einer globali­
sierten Gesellschaft handeln. Im Hauptteil folgen die Ausführungen über das

Anlässlich der Thomas-Feier im Rahmen des Symposions «Kirche und Staat im Horizont einer 
globalisierten Welt» vom 7.-8. März 2007 in Salzburg wurden diese Gedanken erstmals vorge­
tragen. Der Vortrag wurde veröffentlicht in: PAARHAMMER HANS/KatzinGER GERLINDE 
(Hg.), Kirche und Staat im Horizont einer globalisierten Welt, Frankfurt a. M. 2009,189—211.
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Verhältnis von Kirche und Staat in der Schweiz. Abschliessend stehen Überle­
gungen zur multireligiösen Gesellschaft und dem Religionsfrieden.

2. Kirche und Staat im Horizont einer 
globalisierten Gesellschaft

Die Frage nach dem Verhältnis von Kirche und Staat bekommt im Horizont 
einer globalisierten Gesellschaft eine ganz neue Brisanz, wie das berühmte Zitat 
von Papst Benedikt XVI. an der Universität Regensburg am 12. September 2006 
gezeigt hat.1 Der ehemalige Professor sprach in seiner Vorlesung über das für 
die Theologie entscheidende Verhältnis von Glaube und Vernunft2 und über 
den damit verbundenen notwendigen Platz der Theologie im Rahmen der Uni­
versität.3

1 Vgl. Esterbauer, Vernunft, GEROSA, Wissenschaft.
2 Vgl. dazu HABERMAS, Glauben', DERS., Grenzen.
3 Vgl. SCHMIDINGER, Theologie 68-70; LORETAN, Theologische Fakultäten (2006); LORETAN (Hg.), 

Theologische Fakultäten (2004). Habermas nennt aus philosophischer Sicht Gründe, warum es eine 
Theologie als Gesprächspartnerin benötigt (vgl. DERS., Grenzen).

4 Eine vorläufige Veröffentlichung der Rede des Papstes in BENEDIKT XVI., Glaube.
5 In der um Anmerkungen ergänzten Internet-Fassung fällt die dritte Anmerkung schon wegen 

ihrer Länge auf. Nach dem Zitat von Kaiser Manuel II. Palaeologos schreibt der Papst: «Dieses 
Zitat ist in der muslimischen Welt leider als Ausdruck meiner eigenen Position aufgefasst 
worden und hat so begreiflicherweise Empörung hervorgerufen. Ich hoffe, dass der Leser 
meines Textes sofort erkennen kann, dass dieser Satz nicht meine eigene Haltung dem Koran 
gegenüber ausdrückt, dem gegenüber ich die Ehrfurcht empfinde, die dem heiligen Buch einer 
grossen Religion gebührt. Bei der Zitation des Textes von Kaiser Manuel II. ging es mir einzig 
darum, auf den wesentlichen Zusammenhang zwischen Glauben und Vernunft hinzuführen. In 
diesem Punkt stimme ich Manuel zu, ohne mir deshalb seine Polemik zuzueignen.»

Bei dieser Rede zitierte der Papst den Satz des byzantinischen Kaisers Ma­
nuel II. Palaeologos (um 1391): «Zeig mir doch, was Mohammed Neues ge­
bracht hat, und da wirst du nur Schlechtes und Inhumanes finden, wie dies, dass 
er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das Schwert zu 
verbreiten.»4

Benedikt XVI. distanzierte sich nicht nur von dem verwendeten Zitat. Er 
bedauerte später auch die Missverständlichkeit seiner Äusserungen5 — ein ge­
mäss Konzilshistoriker Giuseppe Alberigo bisher einmaliger Vorgang. Dann 
empfing der Papst die beim Heiligen Stuhl akkreditierten Diplomaten islami­
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scher Länder und islamische Vertreter aus Italien. Benedikt XVI. legte Zeugnis 
ab, wie wichtig für ihn der Dialog über die Grenzen von Religion und Kultur ist. 
Er setzte markante Akzente, sowohl formal als auch inhaltlich.

Diese Konfliktbewältigung zeigt: Fragen, die das Verhältnis von Religion 
und Staat betreffen, sind nicht mehr nur Fragen für Spezialisten des Staatskir- 
chenrechts, sondern betreffen das gesamte Rechtsverständnis eines Staates. Dies 
wird in den neueren Konflikten zwischen den muslimischen Staaten und Euro­
pa sichtbar, aber auch in gewissen Problemen der Zusammenarbeit zwischen 
den USA und europäischen Staaten. Wer sich mit dem unterschiedlichen Ver­
ständnis von säkularem Rechtsstaat und Religion auseinandersetzt, könnte dazu 
beitragen, viel Konfliktstoff auszuräumen, gerade zwischen den USA und Euro­
pa.

Der Aufsatz «Kirche und Staat im Horizont einer globalisierten Welt» stellt 
die religionsrechtlichen Fragen der Schweiz vor dem immer gewichtiger wer­
denden Horizont der Globalisierung dar.6 Welche Rolle die Theologie dabei zu 
spielen hat, wäre eigens zu klären.

6 «Eines der Hauptmerkmale der Globalisierung scheint zu sein, dass Raum und Zeit sich 
verändern. [...] Das bedeutet, dass in der globalisierten Welt keine denkbaren 
Kontaktmöglichkeiten auf Dauer durch politische, religiöse oder ideologische Grenzziehung 
ausgeschlossen werden können» (AMMICHT-QuiNN, Identitäten 159).

7 Vgl. SEELMANN, Thomas von Aquin.
8 Vgl. z. B. GS 36; AA 7 Abs. 2; GS 56 Abs. 4. Vgl. dazu LOSINGER, «]usta autonomia» 114—121.

An dieser Stelle sei auf jene grundlegende Lösung hingewiesen, die der 
Rechtsphilosoph7 und Theologe Thomas von Aquin (1225—1274) postulierte 
und der das Zweite Vatikanische Konzil im Bereich von Kirche und Staat ge­
folgt ist: die Idee von der Autonomie der irdischen Wirklichkeiten.8

2.1 Thomas von Aquins These zum Verhältnis 
von Kirche und Staat

Die Zwei-Schwerter-Theorie fand ihre höchste Zuspitzung unter Bonifaz VIII. 
(1294—1303). Seine Bulle «Unam sanctam» (1302) bezeichnet den Papst als 
Quelle beider Gewalten. Gott habe beide Schwerter dem Petrus und seinen 
Nachfolgern anvertraut. Mit anderen Worten, diese Lehre von Bonifaz VIII. 
leugnete die Autonomie des Politischen gänzlich.
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Diese Lehre der potestas directa blieb allerdings blosse Theorie. Die geschichtliche 
Entwicklung war «längst über die Realisierungsmöglichkeit eines solchen An­
spruchs hinweggegangen»9. Der fortgesetzte Machtkampf aber schwächte so­
wohl die Kirche als auch das Heilige Römische Reich. Er endete mit dem Zu­
sammenbruch des mittelalterlichen Kaisertums, des hierokratischen Papal­
systems und damit des abendländischen Universalismus.10

9 M1KAT, Verhältnis 128.
10 Vgl. LEISCHING, Wandeln.
11 MlKAT, Verhältnis 129.
12 Vgl. Leisching, lPa»afe/89.
13 Zitiert nach MlKAT, Verhältnis 132.

Diese monistische Auffassung des Corpus christianum wich nach und nach 
einem dualistischen Verständnis von Kirche und Staat, nach dem beide Gewal­
ten als societatesperfectae nebeneinander existieren.

Noch in der Zeit der heftigsten Auseinandersetzungen zwischen Papst und 
Kaiser um den Vorrang im Reich schuf Thomas von Aquin die gedanklichen 
Grundlagen für die spätere kirchliche Lehre über das Verhältnis von Kirche und 
weltlicher Gewalt.

Thomas sah im «Anschluss an die Staatslehre des Aristoteles im Staat eine 
Institution der Naturordnung und damit des Naturrechts, in der Kirche hinge­
gen eine Institution der Offenbarungs- und Gnadenordnung. In seiner Staats­
lehre [...] betonte [er] den Ursprung beider Gewalten in Gott.»11

Thomas unterschied die zwei Grössen nach ihrem Jinis ultimus-. Die Kirche 
entspringt der Offenbarungsordnung und hat einen übernatürlichen Zweck. Der 
Kirche ist das Heil der Seelen anvertraut. Der Staat entspringt der Naturordnung 
und hat einen irdischen (natürlichen) Zweck, bestimmt durch die soziale Natur 
des Menschen.

Die Kirche ist deshalb dem Staat übergeordnet in allen Dingen, die das Heil 
der Seelen berühren. Hinsichtlich des bonum commune, des Gemeinwohls, aber 
kommt dem Staat der Vorrang zu. Dem Staate sei «hinsichtlich des irdischen 
<bonum commune» mehr zu gehorchen».12

Diese neue Lehre erlangte unter Papst Leo XIII. (1878-1903) massgebliche 
Bedeutung. In seiner Enzyklika «Immortale Dei» von 1885 hält Leo XIII. fest: 
«So hat Gott die Sorge für das Menschengeschlecht zwei Gewalten zugeteilt: der 
kirchlichen und der staatlichen. Der einen obliegt die Sorge für die göttlichen 
Belange, der anderen für die menschlichen.»13
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Mit dieser Auffassung brach Papst Leo XIII. endgültig mit der Theorie der 
potestas directa. Diese Lehre eröffnete den Weg zur Anerkennung der rechtsstaat­
lichen, weltanschaulich neutralen Demokratie, die im Zweiten Vatikanischen 
Konzil erfolgte.14

14 Vgl. LORETAN, Wie entwickelte die Römisch-katholische Kirche ein Ja.
15 LlSTL, Aujgabe991.
16 Wie langsam sich die von Thomas postulierte Autonomie des Politischen im 20. Jahrhundert 

durchsetzen konnte, zeigt das Beispiel Italien: als 1907 die Enzyklika Pascendi den Modernismus 
verurteilte (explizit den Agnostizismus und Immanentismus einiger Theologen), war Murri, ein 
italienischer christlicher Politiker, der Ansicht, katholische Politiker dürften nicht nur Weisungs­
empfänger der Hierarchie sein, vielmehr müssten sie selbständig aus dem Geist des Christen­
tums heraus handeln. All dies erschien der Kurie ebenfalls modernistisch. Schlimmer noch wog, 
dass er für die Versöhnung von Kirche und Staat eintrat und die Forderung der Kurie nach 
Wiederherstellung der weltlichen Herrschaft des Papstes als unzeitgemäss betrachtete. Auch 
dass er für eine demokratische katholische Partei plädierte, wurde — wenigstens für Italien — als 
unvereinbar mit den katholischen Prinzipien betrachtet. So kam es, dass die Schriften Murns 
verboten wurden, er selbst wurde suspendiert und schliesslich 1909 exkommuniziert. Erst ein 
Jahr vor seinem Tod 1944 nahm ihn Pius XII. wieder in die Kirche auf.
Nach dem Ersten Weltkrieg trat die vom Vatikan jetzt geduldete, wenn auch stets mit Argwohn 
beobachtete katholische Volkspartei des sizilianischen Priesters Sturzo auf den Plan. Mussolini 
verstand es, sich in den Augen des Vatikans immer mehr als Garant der Ordnung zu profilieren. 
Zur Zeit Pius’ XI. bekamen die Bischöfe die Anweisung, nicht die Volkspartei, sondern die 
Faschisten bei Wahlen zu unterstützen. Die demokratische Volkspartei wurde desavouiert und 
Sturzo abgesetzt. Anstelle der Partei trat kirchlicherseits die katholische Aktion zur Rettung von 
Ordnung und Sittlichkeit.
Nach Mussolinis Sturz stand die Frage nach der Regierungsform für Italien an. Die demokra­
tisch-soziale Tradition wurde u. a. von Giovanni B. Montini (Kirchenrechtler und späterer 
Papst Paul VI.) aufgegriffen. Er konnte Papst Pius XII. überzeugen, dass die Zukunft Italiens 
und des italienischen Katholizismus bei der Demokratie besser aufgehoben sei. Vgl. zum Gan­
zen: WEISS, Modernisierung, PLE, Religionspolitik', GROSSE KRACHT, Kirche. Zur Entwicklung in 
Polen vgl. MECHTENBERG, Konflikt.

Jedes der 16 Konzilsdokumente befasste sich «in irgendeiner Form mit dem 
Wirken, der freien Betätigung und dem Selbstbestimmungsrecht der Kirche in 
Gesellschaft und Staat»15. Letzte Spuren der Lehre von der potestas directa (bzw. 
indirectd) auf den Staat wurden durch das Vaticanum II theoretisch aufgehoben. 
Wie lange diese aber praktisch noch nachwirkten, müsste kirchengeschichtlich 
von Land zu Land eigens untersucht werden.16

Thomas von Aquin anerkannte «die Freiheit des Glaubensaktes. Die Un­
duldsamkeit bezog sich deshalb, wenigstens theoretisch, nicht auf die Ungläubi­
gen, sondern auf die vom wahren Glauben abtrünnigen Häretiker, deren Todes­
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strafe Thomas klar verteidigte. Für das Verhältnis zu den Ungläubigen dagegen 
entwickelte Thomas im Anschluss an Augustinus erste Ansätze einer Theorie 
der Toleranz.»17 Über die vom Aquinaten wesentlich beeinflussten spätscholas­
tischen Naturrechtslehrer18 und andere Denker19 konnte sich in der Rechtsphi­
losophie das Menschenrecht der Religionsfreiheit entwickeln. Die Bedeutung 
dieses Pluralismus der voneinander getrennten Institutionen Kirche und Staat, 
der von Thomas von Aquin postuliert wurde, kann in einer multireligiösen 
Gesellschaft nicht genügend hoch geschätzt werden,20 wenn man den thomasi- 
schen Grundsatz bedenkt, dem Staate sei «hinsichtlich des irdischen <bonum 
commune> mehr zu gehorchen»21.

17 Kasper, Wahrheit 9 f.
18 Vgl. Hafner/Loretan/Spenle, Naturrecht.
19 Vgl HUBER, Gerechtigkeit.
20 Vgl. SEELMANN, Theologie-, Prodi, Utrumque ius.
21 Vgl. LE1SCHING, lLWe/89.
22 Das rationale Gesetzesverständnis des Thomas von Aquin (ordinatio rationis) kann nicht ersetzt 

werden durch ein fideistisches Gesetzesverständnis (ordinatio fidei). Das rationale Gesetzesver­
ständnis beider Rechtswissenschaften schafft die Basis für das interdisziplinäre Gespräch zwi­
schen kirchlicher und staatlicher Rechtswissenschaft. Anders löst diese Frage: CORECCO, 
«Ordinatio rationis» oder «ordinatio fidei».

23 Vgl. LUF, Grundlagen.
24 Vgl. MAY/EGLER, Einführung.

Dabei soll sowohl die Besonderheit der geistlichen Rechtsordnung als auch 
der säkularen Rechtsordnung, wie man später sagen wird, beachtet werden. Dies 
schafft die Möglichkeit, ein gemeinsames Verständnis von Recht zu begründen 
und ein produktives Gespräch zwischen kirchlicher und staatlicher Rechtswis­
senschaft aufrechtzuerhalten.22 Nur eine rechtsphilosophisch aufgeklärte 
Rechtstheologie ist in der Lage, das Kirchenrecht als eine vorbildliche Ordnung 
christlicher Freiheit zu legitimieren.23 Die Kanonistik wird verstanden als theo­
logische und als rechtswissenschaftliche Disziplin.24

Kurt Seelmann hat aufgezeigt, «wie sehr die westliche Theologie schon in ih­
ren Wurzeln juridifizierte Theologie ist, sodann, wie sehr die moderne westliche 
Rechtswissenschaft auf theologischen Denkmustern aufbaut, aber auch drittens, 
wie diese beiden Wissenschaften in Wiederbesinnung auf und Weiterentwick­
lung von Thomas von Aquin an der Wiege der frühneuzeitlichen Sozialphiloso­
phie stehen. Und noch für etwas Weiteres [...] könnte Thomas als Beispiel 
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stehen: dafür, dass man sein eigenes Fach nur versteht von dessen Schnittstellen 
zu anderen Fächern her.»25

25 Vgl. SEELMANN, Thomas von Aquin 18 f.
26 Habermas, Zeit 178.

In diesem Sinn möchte ich zum Schluss dieses Abschnitts über Thomas mit 
den Augen des evangelischen Zeitgenossen Jürgen Habermas auf den mittelal­
terlichen Philosophen und Theologen zurückblicken: «Wenn ich in die <Summa 
contra gentiles> des Thomas von Aquin hineinschaue, bin ich von der Komple­
xität, dem Grad der Differenzierung, dem Ernst und der Stringenz der dialo­
gisch aufgebauten Argumentation hingerissen. Ich bin ein Bewunderer von 
Thomas. Er repräsentiert eine Gestalt des Geistes, die ihre Authentizität aus sich 
selbst heraus verbürgen konnte. Dass es einen solchen Fels in der Brandung 
zerfliessender Religiositäten heute nicht mehr gibt, ist eben auch eine Tatsache. 
In der einebnenden Mediengesellschaft verliert alles seinen Ernst, vielleicht auch 
das institutionalisierte Christentum selber?»26

2.2 Das Religionsrecht der USA und Europas

Das Verständnis der Religionsfreiheit hat sich im Religionsrecht der USA und 
Europas je verschieden entwickelt. Europa und die USA haben eine andere 
Geschichte des Kirche-Staat-Verhältnisses. Europa hat nach den Religionskrie­
gen den religiös oder moralisch begründeten Krieg ein für alle Mal geächtet: im 
Westfälischen Frieden 1648. Die Aufklärung führte die Trennung von Recht 
und Moral ein, die sich in Europa durchsetzte. Wenn die Rechtsnorm in Kraft 
tritt, so gilt sie in gleicher Weise für «ideale» Staatsbürger und Straffällige. Kriege 
wurden in Europa nicht mehr religiös oder moralisch begründet.

Ein anderes Kirche-Staat-Verhältnis haben die Vereinigten Staaten entwi­
ckelt. Die puritanischen Pilgerväter verliessen England, weil sie in Opposition 
zum Staat, d. h. dem Vereinigten Königreich, standen. Sie «betrachteten die 
religiös begründete Ordnung ihrer Gemeinden als öffentliche OrdnungsStruktur 
schlechthin, und sie erachteten somit eine staatliche Ordnungsstruktur als über­
flüssig. [...] Sie haben die Vereinigten Staaten entscheidend geprägt. Der bis 
heute strikte US-Staatsminimalismus basiert im Grund genommen darauf, dass 
im Gegensatz zu Europa die Staatlichkeit der Religion unterstellt worden ist. 
Trennung von Kirche und Staat bedeutet jenseits des Atlantiks, dass die Religi­
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on vor dem Staat geschützt werden soll.»27 Die Trennung von Recht und Moral 
im Geiste von Immanuel Kant kennt man nicht im amerikanischen Rechtsver­
ständnis.

27 HALLER, Transatlantische Dialog 212.
28 Seien es das säkulare Europa oder die nichtsäkularen USA.
29 Vgl. HALLER, Grenzen-, DIES., Politik, vgl. meine Besprechungen dazu: In den USA herrscht mehr 

Ungleichheit als in Europa, in: NZZ am Sonntag vom 20. November 2005, 93, zugleich Picht, 
Menschenrechte, Moral, in: Orientierung 69 (2005) 244—246.

30 Haller wurde das Ehrendoktorat für Staatswissenschaften (Dr. rer. publ.) durch die Universität 
St. Gallen verliehen in Würdigung ihres entschiedenen Einsatzes für die Menschenrechte und 
der grundlegenden Analyse des unterschiedlichen Rechts- und Staatsverständnisses in Europa 
und in den USA.

31 HALLER, Frantpsiscbe Revolution.

Bei der Lösung globaler religionsrechtlicher Konflikte stellt sich deshalb die 
Frage: Wird das europäische oder das amerikanische Rechtsmodell des Zuein­
anders von Kirche und Staat herangezogen? Bei der Beantwortung dieser Frage 
in Sarajewo ist die ehemalige Schweizer Nationalratspräsidentin Gret Haller auf 
die Bedeutung des Religionsrechts für die gemeinsame Friedensarbeit von Ame­
rikanern und Europäern aufmerksam geworden. Sie hat nachgewiesen, dass das 
Religionsrecht keineswegs ein Gegenstand für Spezialisten bleiben kann, son­
dern Einfluss nimmt auf das gesamte Rechtssystem eines Staates.28

Das unterschiedliche Verhältnis von Kirche und Staat diesseits und jenseits 
des Atiantiks behindert in der gegenwärtigen Situation die gemeinsame Frie­
dens- und Menschenrechtsarbeit der USA und Europas auf dem Balkan, wie 
Gret Haller nachweist. Ihre Zusammenarbeit mit amerikanischen Juristen als 
Ombudsfrau für Menschenrechte des Staates Bosnien und Herzegowina in 
Sarajewo hat sie ausführlich beschrieben. In ihren Publikationen29 liefert sie eine 
grundlegende Analyse des unterschiedlichen Rechts- und Staatsverständnisses in 
Europa und in den USA. Dabei spiele das unterschiedliche Verständnis von 
Religion, Staat und Politik eine entscheidende Rolle.30

Vor 1989 war es Europa nicht bewusst, dass der «Westen» aus einem säkula­
risierten und einem nicht säkularisierten Teil besteht. Der Kalte Krieg hat eine 
solche Betrachtungsweise verunmöglicht. Seit 1989 kommen die Unterschiede 
im Rechtsverständnis des säkularisierten Europa und der nicht säkularisierten 
USA zum Tragen. Europa wird dadurch seine eigene Säkularisierung stärker ins 
Bewusstsein gerufen.31 Damit ist in Europa und in den USA die Betrachtungs­
weise eines nicht einheitlichen Westens möglich geworden.
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Jede rechtliche Ordnung eines Staates entsteht durch eine Auseinandersetzung 
darüber, was Recht sein soll in einer bestimmten Gesellschaft zu einer bestimm­
ten Zeit. Das staatliche, religiös neutrale Recht entsteht durch die Gesetzgebung 
in den Parlamenten, wo gleichberechtigte Parlamentsmitglieder unterschiedli­
cher Partei- und Religionszugehörigkeit miteinander debattieren und entschei­
den. Aber selbst in religiös neutralen (säkularen) europäischen Staaten entstehen 
«postsäkulare Gesellschaften»32, worauf Jürgen Habermas, der diesen Begriff in 
die Diskussion einführte, hinweist. Es ist unübersehbar: Religion ist wieder auf 
die politische Tagesordnung zurückgekehrt.33 «Die postsäkulare Gesellschaft ist 
das widersprüchliche und widerspenstige Pendant des säkularen Staates.»34 Post­
säkular ist die Gesellschaft insofern, als in der Öffentlichkeit, dem für die säku­
lare Gesellschaft konstitutiven Ort der kritischen Debatte zwischen den Bür­
gern, zugleich säkulare und nicht-säkulare Kommunikation stattfindet und diese 
Gleichzeitigkeit eine spezifische Entwicklungs- und Konfliktdynamik freisetzt.35

32 Vgl. HABERMAS, Glauben. Dazu kritisch: JOAS, Mensch 122-128. Dazu wohlwollend: 
Heimbach-Steins, Voraussetzung^ 9-12.

33 Vgl. THIERSE, Pluralität 28.
34 EDER, Säkularisierung 334.

35 Vgl. a. a. O. 335.
36 Vgl. KARA, Mensch.
37 Es ist anzumerken, dass in einem Staat, in dem der Islam als Staatsreligion in der Verfassung 

verankert ist, die Frage des Pluralismus nicht frei und unbeeinflusst von der Machtfrage behan­
delt werden kann. Für Reza Hajatpour stellt sich die Frage, «ob wir über den Pluralismus spre­
chen können, ohne vorher die Frage des Säkularismus, der Menschenrechte, der Freiheit, des 
Individualismus, aber auch die Wahrheitsfrage, die Machtfrage und die Rolle der Religion über­
haupt geklärt zu haben», so HAJATPOUR, Pluralismus 84—86.

Diese Entwicklung zeigt sich noch stärker ausserhalb der ehemals säkularen 
Gesellschaften Europas. Staaten mit anderen Religionen werden mit der Frage 
des religionsrechtlichen Modells ebenfalls konfrontiert. Islamische Staaten (z. B. 
die Türkei) kennen die säkulare Trennung von Staat und Religion. Die nichtsä­
kulare religiöse Gesellschaft verunmöglichte aber im Fall der Türkei dieses fran­
zösische Importprodukt der Eliten oder schränkte es doch sehr stark ein.36 Dies 
führt zu unterschiedlichen Modellen:

— Es gibt Staaten mit islamischer Staatsreligion,37 die religiös tolerant sind 
und die Freiheit anderer Religionsgemeinschaften tolerieren und auch 
respektieren. Der Islam verfügt über ein Potential zur Einbindung der 
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Religion in die staatlich säkularisierten Strukturen, wenn dafür günstige 
Voraussetzungen geschaffen werden.38

38 Vgl. BlELEFELDT, Minderheiten-, TERZI, Minderheiten. Das Thema der Konversionen von 
Muslimen zu einer anderen Religion wird dabei ausgeklammert.

39 Vgl. z. B. den Roman von UPDIKE, Terrorist.
40 So der tunesische Vertreter Mehrez Hamdi in der internationalen «Conference of the Erasmus - 

Socrates Coordinators» vom 21. bis 26. Juni 2005 in Palermo (Sizilien). Die Kongressakten sind 
noch nicht veröffentlicht.

41 Der indische Gliedstaat Gujarat im Griff der Hindu-Fanatiker. Vorführung eines Films über Pogrome 
an Muslimen verhindert, in: NZZ vom 17./18.02.2007, Nr. 40, 5.

42 MÜLLER, Verfassung 113.

— Es gibt den islamischen Fundamentalismus, der ganze Nationen verein­
nahmen kann. Der Fundamentalismus behindert die Nutzung dieses Po­
tentials. Diese Tendenz ist nicht im Islam selbst angelegt, sondern der 
Fundamentalismus missbraucht den Islam politisch genauso wie der 
christliche Fundamentalismus den nicht-säkularen Staat missbraucht, um 
seine Wahrheit durchzusetzen.39

Auch für die anderen grossen Religionen kann die entsprechende Analyse ge­
macht werden. Die verschiedenen Weltreligionen scheinen ebenfalls sowohl mit 
säkularisierten als auch nicht säkularisierten Staaten zusammenzuarbeiten. Ob 
die Zukunft des Rechtsstaates weltweit beim säkularisierten europäischen Mo­
dell liegt, oder ob der Staat die wahre jeweilige Religion zu schützen habe, wie 
einige Muslime40, Hindus41 und auch Christen ganz selbstverständlich erklären, 
das wird sich noch zeigen müssen. Jedenfalls können letztere sich nun auch auf 
das amerikanische Modell des Verhältnisses von Kirche und Staat stützen, das in 
vielen Vertretern einem nichtsäkularen Rechtsstaat-Modell den Vorzug gibt.

2.3 Das Religionsrecht in den USA und in der Schweiz

Bei allen Unterschieden zwischen dem US-amerikanischen und dem europäi­
schen Modell des Religionsrechts sind zwei Parallelen zwischen der Schweiz und 
den USA nicht zu übersehen, auf die ich hier hinweisen möchte.

— Charles Louis de Montesquieu plädierte «für einen ausgeprägten Födera­
lismus, den er etwa in der Schweiz [...] vorbildlich verwirklicht sieht und 
der zu einem entscheidenden Strukturprinzip der US-Verfassung wird»42.
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— Für Alexis de Tocqueville, der 1831 die Vereinigten Staaten besuchte, 
war das föderalistische Prinzip für die Legitimationsfrage ebenfalls ein 
tragender Gesichtspunkt. In seiner Beschreibung der Funktionsweise der 
amerikanischen Verfassung sah er «die eigentlichen demokratischen und 
somit legitimierenden Kräfte in den kleinen politischen Organisationen 
der USA, den Gemeinden (towns), und in den zivilgesellschaftlichen Ak­
tivitäten. [...] Solche Einrichtungen der lokalen Politik dienen dem tägli­
chen Einüben bürgerlicher Mitwirkung und geben der Demokratie ihr 
spontanes Leben. Es sind eigentliche Ausbildungseinrichtungen der 
Freiheit, auf die jede Verfassung angewiesen ist.»43

— Das schweizerische Staatskirchenrecht geht in seinen Organisations­
strukturen von solchen kleinen Organisationen aus, den Kirchgemein­
den. Das Kirchgemeindeprinzip ist damit zuerst «ein staatsrechtliches 
Prinzip [...] und veranschaulicht [...] die [besondere] Stellung des 
schweizerischen Staatskirchenrechts im europäischen Umfeld.»44

« A. a. 0.114.
44 KRAUS, Schweizerisches Staatskirchenrecht 368. Vgl. DERS., Verhältnis.

Damit kommen wir zum Religionsrecht in der Schweiz, das sich grundsätzlich 
von jenem der USA unterscheidet und in seiner Säkularität dem europäischen 
Modell folgt.

3. Kirche und Staat in der Schweiz

3.1 Multireligiöse Einwanderungsgesellschaft

Das schweizerische Staatskirchenrecht kennt im Unterschied zu den USA ver­
schiedene Modelle des Zusammenwirkens von Kirche und Staat. Der Staat, das 
heisst in diesem Fall der Kanton, hatte bisher vor allem das Verhältnis zu den 
christlichen Kirchen geregelt — allenfalls noch zu den israelitischen Gemeinden. 
Angesichts der globalen Mobilität müssen die Kantone die Frage beantworten, 
wie sie ihr Verhältnis zu den neu in der Schweiz wirkenden Religionsgemein­
schaften regeln wollen. Denn mit den Einwanderungsschüben seit dem Zweiten 
Weltkrieg ist die Schweiz zu einer multireligiösen Einwanderungsgesellschaft 
geworden. In der gegenwärtigen Situation geht es darum, z. B. Menschen ser­
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bisch-orthodoxer und islamischer Herkunft in das staatliche Religionsrecht zu 
integrieren.45

45 Vgl. LORETAN, Anerkennung.
46 Vgl. Statistisches Jahrbuch der Schweiz 2001,693 f. u. 723.
47 Vgl. Statistisches Jahrbuch der Schweiz 2005, 50 (Kommentar) u. 52 (Grafik). Vgl. dazu 

den Bericht Rzzaz» tpüschen Agglomerationen füllt sich. Volkszählungsergebnisse zur 
Bevölkerungsstruktur, in: NZZ vom 23.1.2002, Nr. 18,11.

48 Vgl. Statistisches Jahrbuch der Schweiz 2006, 54. 18,3 % der in der Schweiz lebenden 
Ausländer sind Muslime.

49 Vgl. Cattacin/Famos/Duttwiler/Mahnung, Staat.
50 Vgl. JÄGGI, Muslime.
51 Vgl. PAHUD de MORTANGES/TANNER (Hg.), Muslime.
52 Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus hat im Herbst 2002 eine geschlossene 

Fachtagung zum Thema «Rechtliche Anerkennung von Religionsgemeinschaften» durchgefiihrt.
53 Vgl. die Kipa-Meldung vom 19.02.2007: Zürich — Muslime protestieren gegen SVP-Wahlinserate.
54 Vgl. SÜSSMUTH, Migration-, vgl. auch LAQUEUR, Tage.

Die Religionszugehörigkeit hat sich in der Schweiz während der letzten Jahr­
zehnte verändert. Betrug der Anteil der nichtchristlichen Religionen 1980 noch
3,2 %, so war er 1990 auf 5 % angestiegen. Davon bezeichneten sich 152 217 
Personen als der islamischen Religion zugehörig.46 Nach den Auswertungen der 
Volkszählung 2000 bekennen sich inzwischen 310 807 Personen in der Schweiz 
zum Islam.47 Dies entspricht 4,3 % der Schweizer Gesamtbevölkerung.48

Islamische Organisationen haben bisher noch in keinem Kanton die öffent­
lichrechtliche Anerkennung erlangt,49 obwohl sie heute die drittgrösste Religi­
onsgemeinschaft in der Schweiz bilden würden, wenn alle Untergruppen in eine 
Religionsgemeinschaft zusammengefasst würden.50 Der Forderung nach einer 
Besserstellung51 der muslimischen Glaubensgemeinschaften wird u. a. von der 
Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus politisch Gehör verschafft.52 Im 
Kanton Zürich war die Frage der Integration der Muslime zum Wahlkampfthe­
ma 2007 geworden.53 Die Frage der Migration und Integration ist nicht nur für 
die Schweiz, sondern für Europa eine Existenzfrage, wie die ehemalige deutsche 
Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth als Mitautorin eines ausführlichen Be­
richts im Auftrag der Vereinten Nationen festhält.54
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3.2 Vorgaben der Bundesverfassung und des 
internationalen Rechts

Wie soll der Staat mit seinem kantonalen Staatskirchenrecht auf die neu entstan­
dene multikulturelle Situation reagieren? Es gibt kein allgemein gültiges schwei­
zerisches Modell, wie die Kantone ihr Verhältnis zu den Religionsgemeinschaf­
ten organisieren sollen. Gemäss der Lehre werden zwei Extrempositionen durch 
die Bundesverfassung (BV) ausgeschlossen: Einerseits «ist es dem Staat unter­
sagt, Religionsgemeinschaften zu verbieten oder gar zu verfolgen. [...] Ander­
seits darf der Staat, der die Religionsfreiheit garantiert, keine verbindliche Staats­
religion vorschreiben.»55 Innerhalb dieser bundesrechtlichen Grenzen (Art. 15 
BV) können die Kantone eine Vielfalt von Typen der Zuordnung des Staates zu 
den Religionsgemeinschaften entwickeln (Art. 3 und 72 Abs. 1 BV).

55 HAFNER /GREMMELSPACHER, Begehungen 68.
56 SAHLFELD, Aspekte 237 f.

Auch das internationale Recht, also Art. 9 der EMRK oder Art. 18 des für 
die Schweiz geltenden internationalen Paktes über bürgerliche und politische 
Rechte, ergeben keine zusätzlichen Anforderungen an das kantonale religions­
rechtliche System. Denn die margin of appreciation oder die Lehre vom Ermessens­
spielraum nimmt «Rücksicht auf Rechtstraditionen und moralische Standards 
der einzelnen Staaten»56.

3.3 Kantonale Vielfalt der Modelle

Innerhalb der Grenzen des Bundes und des internationalen Rechts haben die 
Kantone eine grosse Gestaltungsfreiheit. Die föderal aufgebaute Schweiz be­
steht aus einer Vielfalt religionsrechtlicher Modelle. Diese Vielfalt ist darauf 
zurückzuführen, dass weder die Bundesverfassung noch das Bundesgericht eine 
einheitliche Zuordnung von Kirche und Staat für die ganze Schweiz vorsehen. 
Die Regelung der Beziehung des Staates zu den Religionsgemeinschaften ist 
aufgrund der Bundesverfassung (Art. 3 und 72 Abs. 1) den 26 Kantonen über­
lassen. Die kantonalen Staatskirchenrechte enthalten von der institutionellen 
Einheit bis hin zur partnerschaftlichen Trennung praktisch sämtliche Modelle 
des Verhältnisses von Kirche und Staat.
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3.3.1 Öffentliche Anerkennung

Die beiden grossen «Landeskirchen», d. h. die evangelisch-reformierten Kanto­
nalkirchen und die römisch-katholische Kirche, sind in allen 26 Kantonen «öf­
fentlich» anerkannt. In den beiden Trennungskantonen Genf und Neuenburg 
sind die Kirchen wie alle Religionsgemeinschaften privatrechtliche Vereine. 
Aber auch in den Trennungskantonen sind die Kirchen von öffentlichem Inte­
resse.

Diese Form der öffentlichen Anerkennung wird auch als Modell für die An­
erkennung weiterer Religionsgemeinschaften besprochen, so z. B. in den Kan­
tonen Basel-Stadt und im Schlussbericht der Arbeitsgruppe «Staat - Kirchen/ 
Glaubensgemeinschaften»57 der Totalrevision der Luzerner Staatsverfassung.

57 Der Autor begleitete diese politische Arbeitsgruppe als wissenschaftliche Fachperson.
58 WlNZELER, Einführung 77. Übereinstimmend in dieser Beurteilung die Rezension von KRAUS 

DIETER, in: Schweizerisches Jahrbuch für Kirchenrecht 2006, Bem 2007,181—184, hier 183.
59 Zürich, Bem, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Aargau (auf Verfassungsebene), 

Luzern, Schaffhausen und St. Gallen (durch Parlamentsbeschluss).
60 Basel-Stadt, Bem, Freiburg, St. Gallen und Zürich.

3.3.2 Öffentlichrechtliche Anerkennung

«Schlüsselbegriff des kantonalen Rechts im Verhältnis von Staat und Religions­
gemeinschaften ist die öffentlich-rechtliche Anerkennung.»58 Äusser in den 
Trennungskantonen Genf und Neuenburg lassen die Kantone die zwei grossen 
Kirchen an ihrem öffentlichen Recht partizipieren. Darüber hinaus wird dieses 
Modell der öffentlichrechtlichen Anerkennung der Mitglieder in neun Kanto­
nen59 der christkatholischen Kirche und in fünf Kantonen60 der israelitischen 
Gemeinde gewährt. Islamische Organisationen haben hingegen bisher noch in 
keinem Kanton die öffentlichrechtliche Anerkennung erlangt. Die öffentlich- 
rechtliche Anerkennung der christlichen Kirchen steht somit gegenwärtig im 
Zentrum des schweizerischen Staatskirchenrechts.

Eine Folge der öffentlichrechtlichen Anerkennung ist der Umstand, dass die 
Kantone den staatlich anerkannten Kirchen und der israelitischen Gemeinde 
einen Teil ihrer Hoheitsgewalt zukommen lassen. Das staatliche Recht gibt den 
Religionsgemeinschaften die Möglichkeit, Kirchensteuern von ihren Mitgliedern 
zu erheben.
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Die Kantone anerkennen nicht-demokratisch organisierte Religionsgemein­
schaften nicht einfach als solche an, äusser bei Konkordaten61. Die Kantone 
stellen daher der römisch-katholischen Kirche zusätzliche, demokratisch ver­
fasste Körperschaften des öffentlichen Rechts zur Seite. «Man spricht von ei­
nem dualistischen System. Diesen parakirchlichen Zweitorganisationen und nicht 
den Bischöfen verleihen die Kantone das Steuerrecht.»62 Dazu schreibt der 
ehemalige Bischof von Basel, Kurt Koch: «Das strukturelle Hauptproblem der 
katholischen Kirche in der Deutschschweiz besteht somit in der Existenz von 
zwei verschiedenen Systemen, die miteinander zur Deckung zu bringen sind. 
Deshalb reiben sich die staatskirchenrechtlichen Systeme mit dem katholischen 
Kirchenverständnis und vor allem mit der Ekklesiologie des Zweiten Vatikani­
schen Konzils. Dieses versteht unter <Ortskirche> weder die einzelne Gemeinde 
noch einen regionalen Verband, sondern das Bistum. [...] Demgegenüber gehen 
die staatskirchenrechtlichen Systeme ganz von der Gemeinde aus und haben 
dazu geführt, dass die Pastoral weitestgehend auf Pfarrei und Kirchgemeinde 
konzentriert ist.»63

61 Das Basler Bistumskonkordat von 1828 wirft beispielsweise die Frage auf, ob den zehn
Bistumskantonen Mitwirkungsrechte bei der Bischofsbestellung völkerrechtlich garantiert sind 
(vgl. «Streichungsrecht». Davon unterscheiden sich die Bischofsbestellungen in Öster­
reich entscheidend; vgl. REES, Wer allen vorstehen will.

62 Vgl. WlNZELER, Einführung 51—55, Zitat 51.
63 KOCH, Kirche an der Schwelle 123 f. Vgl. DERS., Kirche im Übergang 25.
64 CAVELTI, System 31.
65 Kantonales öffentliches Recht, das die öffentlichrechtlich anerkannten Religionsgemeinschaften 

bei der Steuererhebung anwenden, muss von Bundesrechts wegen auf demokratischen Grunla- 
gen beruhen. Der Bund gewährleistet Kantonsverfassungen nämlich nur, wenn sich die Kanto­
ne demokratisch organisieren (Art. 51 Abs. 1 BV). Bei der Steuererhebung müssen die der Steu­
er zugrunde hegenden Rechtserlasse demokratisch legitimiert sein. Dies gilt auch für die nach 

Aus staatskirchenrechtlicher Sicht wird diese Kritik ernst genommen. Der 
religiös neutrale, die Religionsfreiheit respektierende Staat leiht den Mitgliedern 
einer Religionsgemeinschaft sein öffentliches Recht. Die landeskirchlichen Kör­
perschaften verfolgen nicht den Zweck, selbst Kirche zu sein, sondern «die 
finanziellen und administrativen Voraussetzungen für die Seelsorge zu schaffen, 
und sie leisten Hilfe zur Erfüllung kirchlicher Aufgaben»64. Dennoch bleiben 
sehr viele Fragen offen.

Die Religionsgemeinschaften haben, wenn sie Steuern erheben wollen, sich 
nach direkt-demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzipien zu organisieren.65 
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Dieses Erfordernis läuft der römisch-katholischen Kirche zum Teil zuwider, 
nützt aber letztlich den Mitgliedern dieser Kirche, weil ihnen damit ein demo­
kratisches Mitspracherecht bei der Finanzierung ihrer Kirche vermittelt wird. 
Dazu schreibt Josef Kardinal Ratzinger: «Kirchliche Amtsverantwortung ist 
gebunden an die Weihe [...] Aber die heilige Gewalt ist nicht vonnöten für die 
kirchlichen Finanzen.»66

kantonalem öffentlichem Recht organisierten öffentlichrechtlichen Religionsgemeinschaften. 
Ausführlicher dazu: HAFNER, Kirche 77.

66 RATZINGER/MAIER, Demokratie 32.
67 Vgl. KRAUS, Kantonales Staatskirchenrecht, LORETAN, Kirche — Staat, LORETAN (Hg.), Kapports 

Eglise — Etat.
68 WlNZELER, Einführung 96.

Nach der Besprechung des öffentlichrechtlichen Anerkennungsmodus der 
Kirchen in der Schweiz sollen nun die Modelle des kantonalen Staatskirchen­
rechts zur Sprache kommen.

3.3.3 Modelle der Zusammenarbeit von Kirche und Staat

Der Schwerpunkt des schweizerischen Staatskirchenrechts liegt in den Rechts­
ordnungen der sechsundzwanzig Kantone.67 Angesichts der Verschiedenheit der 
Modelle wird in der Literatur nach einem Vereinheitlichungskriterium gesucht. 
Man spricht von reformatorisch geprägten Kantonen, von katholisch geprägten 
Kantonen und von paritätisch zusammengesetzten Kantonen.

Reformatorisch geprägte Kantone sind Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, 
Waadt, Zürich. Vor allem die Kantone Bern und Zürich sind aus historischen 
Gründen eine enge Verbindung mit ihrer Landeskirche eingegangen. Bem ge­
hört zu jenen Kantonen, «deren Landeskirchentum - wenn auch in rechtsstaat­
lich gemässigter Form - bis heute substantielle Teile eines landesherrlichen 
Kirchenregimentes bewahrt»68. In den Kantonen Bem und Zürich sind die 
Landeskirchen selbständig und organisatorisch aus dem Staat ausgegliedert. 
Allerdings werden in diesen Kantonen wesentliche Elemente der Kirchenorga­
nisation in staatlichen Gesetzen geregelt.

Katholisch geprägte Kantone machen den öffentlichrechtlich anerkannten Kir­
chen in der Regel weniger organisatorische Vorschriften als reformatorisch 
geprägte Kantone. In diesen Kantonen (Tessin, Freiburg, Appenzell- 
Innerrhoden, Wallis und die Innerschweizer Kantone), die einen starken rö­
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misch-katholischen Bevölkerungsanteil aufweisen, hat der Staat bei der öffent­
lichrechtlichen Anerkennung in der Regel darauf Rücksicht genommen, dass die 
römisch-katholische Kirche eine eigene weltweite Organisation besitzt, das 
kanonische Recht. So steht z. B. der Innerschweizer Kanton Obwalden «für eine 
Formulierung des Selbstbestimmungsrechts, die den modernsten Anforderun­
gen an eine Konkretisierung der Religionsfreiheit entspricht»69.

69 A. a. O. 87.
70 Carlen, EeniaZe»« 41.
71 THELER, Verhältnis 229. Mein Amtsvorgänger, Prof. Oskar Stoffel, hat dies über viele Jahre 

vergeblich versucht.
72 Vgl. CARLEN, Verhältnis^ bes. 37-40 und 43, Anm. 29.
73 A. a. O. 38.42.

In den konfessionell paritätisch zusammengesetzten Kantonen Graubünden, St. 
Gallen, Aargau und Thurgau schliesslich hat der Staat für die Kirchen Rahmen­
ordnungen geschaffen, in denen sich diese mehr oder weniger autonom organi­
sieren können. Bestehend aus früheren Untertanengebieten sowohl evangeli­
scher als auch katholischer Obrigkeiten, war z. B. der Aargau seit je paritätisch.

Die Entwicklung in den 26 Kantonen wird auch in folgenden drei Modellen 
vereinfachend zusammengefasst:

1. das Modell der institutionellen Einheit bzw. engsten Zusammenarbeit 
von Staat und Kirche

2. das Modell der «Landeskirchen»
3. das Modell der Trennung von Religionsgemeinschaften und Staat.

Erstes Modell: Das Modell der institutionalisierten Einheit von Kirche und Staat 
existiert eher in reformierten Kantonen, aber in Finanzfragen von politischer 
Gemeinde und Pfarrei wird dieses auch im Kanton Wallis angewandt. Grund­
sätzlich besteht «im Wallis Trennung von Kirche und Staat. Die Verfassung des 
Kantons anerkennt die Rechtspersönlichkeit und Autonomie der traditionellen 
Kirchen. Diese finden finanzielle Unterstützung von Staat und Gemeinden.»70 
Die Anerkennung der römisch-katholischen und der evangelisch-reformierten 
Kirche bot keinerlei Probleme. Es gelang aber «im Wallis nie, die römisch- 
katholische Kirche in Kirchgemeinden zu organisieren»71, während die evange­
lisch-reformierte Kirche im Kanton Wallis das Kirchgemeindesystem kennt. In 
der mehrheitlich katholischen Bevölkerung überwogen die Argumente gegen 
das Denkmodell der Kirchgemeinden,72 für das auch der Bischof und die Kan­
tonsregierung votiert hatten.73
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Zweites Modell: «In den Kantonen der Deutschschweiz sowie in den Kantonen 
Jura, Freiburg und Waadt anerkennt der kantonale Staat die Angehörigen der 
römisch-katholischen Kirche als Körperschaft des öffentlichen Rechts.»74 Die 
Kirchenmitglieder werden in diesem Modell nach staatlichem Recht, d. h. öf­
fentlichrechtlich, organisiert. Sie heben sich damit vom privatrechtlichen Ver­
bandswesen ab. Die Kirchgemeinde ist eine Körperschaft, die durch das staatli­
che Recht, das Staatskirchenrecht, gebildet wird. Ihr steht die Pfarrei gegenüber 
als Institution des kirchlichen Rechts.75 Nicht die Kirche in ihrer kanonischen 
Struktur wird staatskirchenrechtlich anerkannt, sondern die demokratisch sich 
organisierenden Mitglieder einer Kirche.

74 KOSCH, Miteinander (ß.
75 Vgl. LORETAN, Pfarrei.
76 NAY, Rechtsstaat 35 f.
77 Vgl. REGAD, Comment rEglise.
78 Vgl. ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Ltf Separation.

Das heisst, nicht die katholische Kirche, sondern die katholischen Mitglieder 
der staatskirchenrechtlichen Körperschaft erhalten die hoheitlichen Rechte der 
Besteuerung ihrer Mitglieder. Der ehemalige Bundesgerichtspräsident Giusep 
Nay führt dazu folgende Begründung an: Die «Landeskirchen» und die Kirch­
gemeinden üben die vom Kanton «geliehene Hoheitsgewalt — insbesondere das 
Besteuerungsrecht [...] autonom aus. [...] Der Rechtsstaat, dessen (Grundlage 
und Schranke> das Recht ist [Art. 35 Abs. 1 BV], kann hingegen den Religions­
gemeinschaften nicht hoheitliche Befugnisse einräumen, ohne sicherzustellen, 
dass von diesen [hoheitlichen Befugnissen der Besteuerung] nur in seinem 
rechtsstaatlichen Sinn Gebrauch gemacht wird.»76

Drittes Modell: Das Trennungsmodell von Kirche und Staat in Frankreich ist 
nicht ohne Einfluss auf die französischsprachige Schweiz geblieben und wurde 
in den Kantonen Genf77 und Neuenburg78 mehrheitsfähig. Die Religionsge­
meinschaften werden in diesem Modell der Trennung als privatrechtliche Verei­
ne behandelt.

4. Religiöse Vielfalt und Religionsfrieden

Abschliessen möchte ich mit Überlegungen zur «multireligiösen Gesellschaft 
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und dem Religionsfrieden».
Nötige Veränderungen am bestehenden Verhältnis von «Kirche und Staat in 

der Schweiz» lassen sich im direkt-demokratischen Modell der Schweif nur dadurch 
bewirken, dass für solche Korrekturen demokratische Mehrheiten der Stimm­
bürger und Stimmbürgerinnen gewonnen werden. Diese Besonderheit des 
Schweizer direkt-demokratischen Staatskirchenrechts wirkt sich auf allen Ebe­
nen aus, z. B. bei der Anerkennung von weiteren Religionsgemeinschaften.

Der Rechtsstaat ist aber nicht nur der Demokratie, sondern auch der Frie­
densordnung, dem Recht und der Gerechtigkeit79 verpflichtet. «Die Religions­
gemeinschaften sind Kräfte, die diese rechtsstaatlichen Elemente zum Teil posi­
tiv mitgestalten [als Wertelieferanten80], zum Teil aber auch strapazieren»81 
durch fundamentalistische Tendenzen. Der Rechtsstaat sollte sich Religionsge­
meinschaften gegenüber deshalb nicht einfach indifferent verhalten. Er hat 
einen religionspolitischen Auftrag. «Dieser Auftrag bezieht sich namentlich auch 
darauf, dass die Religionsgemeinschaften, welche die Grundwerte des Rechts­
staates anerkennen, unterstützt werden.»82

79 LORETAN, Gerechtigkeitskriterien.
80 Vgl. WlNZELER, Einführung 151.
81 Hafner/GremmelSPACHER, Beweinungen 85.
82 Ebd.
83 Vgl. HAFNER, Beteiligung.
84 HABERMAS, Intoleranz 48.

Aber auch die Kirchen und Religionsgemeinschaften müssen sich auf den 
demokratischen Rechtsstaat einlassen, das heisst, es muss ein Gespräch zwi­
schen Theologie und Rechtswissenschaften in den einzelnen Ländern entstehen. 
Denn wie wollen die Kirchen und Religionsgemeinschaften in einer multireligiö­
sen Gesellschaft mitspielen, wenn sie die Spielregeln dieser Gesellschaft nicht 
kennen?83 Die Kirchen und die Religionsgemeinschaften sollten zudem «aus 
ihrer Binnenperspektive [d. h. theologisch] das Verhältnis der religiösen Ge­
meinde (a) zum liberalen Staat, (b) zu anderen Religionsgemeinschaften und (c) 
zur säkularisierten Gesellschaft im Ganzen neu bestimmen.»84 Erst dadurch 
werden sie zu Parmern einer multireligiösen Gesellschaft, die durch einen de­
mokratischen Rechtsstaat zusammengehalten wird.

Die europäische politische Rechtsordnung begann seit dem Westfälischen 
Frieden, «sich auf sich selbst zu stellen, sich zu lösen von der bis dahin unbe­
strittenen Verankerung in der wahren Religion. Sie suchte ihren Grund und ihr 
Ziel unabhängig von der religiösen Wahrheit in der Begründung und Erhaltung 
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von äusserem Frieden, öffentlicher Sicherheit und Ordnung. Und sie machte 
schliesslich die Frage der anerkannten Religion [...] selbst zu einer politischen, 
nicht mehr zu einer religiösen Angelegenheit.»85

85 BÖCKENFÖRDE, Religionsfreiheit S1 f.
86 Zitiert nach KRIELE, Säkularisierung 251.
87 Leuenberger, Böse 246.
88 KALLSCHEUER, Zusammenprall 19.
89 Vgl. LEISCH1NG, Wandel 89.
90 KRAUS, Religionsrecht 38.

In den Friedensverhandlungen für den Westfalischen Frieden 1648 herrschte 
die Parole: «Silete theologi in munere alieno! Schweigt, ihr Theologen, in frem­
den Obliegenheiten!»86 Der Dreissigjährige Krieg brachte unendlich viel Leid 
über Europa. Religionskriege konnten nicht «von innen heraus, von religiösen 
Führern überwunden werden. Meist haben erst politische Herrscher sie beendet, 
Politiker, die Toleranz aushandelten und verordneten, etwa 1598 im Edikt von 
Nantes nach dem Hugenottenkrieg, oder 1648 im Westfälischen Frieden nach 
dem 30-jährigen Krieg.»87

Der Westfälische Friede hat in Europa der Säkularisierung des Rechts, oder 
anders ausgedrückt, der religiösen Neutralität des Staates zum Durchbruch 
verholfen; Säkularisierung im Sinne des Westfälischen Friedens heisst Einbin­
dung der Religion in eine übergeordnete Rechtsordnung. Diese Einbindung der 
Religion in eine übergeordnete staatliche Ordnung gilt es theologisch zu beden­
ken.

«Das westfälisch» System der Staatsräson»88 hat die Erfahrung der Religi­
onskriege institutionell verarbeitet. Hier wird deutlich, welche Bedeutung dem 
Rechtsphilosophen und Theologen Thomas von Aquin zukommt. Ich wieder­
hole nochmals seine These in Kurzform: Die Kirche ist dem Staat übergeordnet 
in allen Dingen, die das Heil der Seelen berühren, d. h. in religiösen Fragen. 
Hinsichtlich des bonum commune, des Gemeinwohls, aber kommt dem Staat der 
Vorrang zu. Dem Staate sei «hinsichtlich des irdischen <bonum commune mehr 
zu gehorchen», so der Aquinate.89 Von da aus kann heutige kontextuelle Theo­
logie einen Zugang zum säkularen Rechtsstaat in den verschiedenen Ländern 
entfalten.

Der moderne Staat ist entstanden, als das weltliche Recht sich «von seiner 
religiösen Determiniertheit zu lösen begann»90. Er wird aber auf Dauer nicht 
fortbestehen können, wenn er aufhört, Religion zur Kenntnis zu nehmen, und 
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sich weigert, ihr Raum zu gewähren. Theologie und liberaler Rechtsstaat91 wer­
den in Zukunft einen intensiven Dialog92 zu pflegen haben.

91 Die Theologie mit dem liberalen Rechtsstaat ins Gespräch zu bringen, war mir als Vorstands­
mitglied der Europäischen Gesellschaft für katholische Theologie (ET) ein Anliegen. Auf dem 
5. Internationalen Kongress der ET in der Schweiz wurden deshalb Repräsentanten des Schwei­
zerischen Bundesstaates zu Vorträgen eingeladen, so Alt-Nationalratspräsidentin Dr. Gret 
Haller als ehemals höchste Vertreterin der Legislative, Bundesrat Dr. Moritz Leuenberger als 
Vertreter der Exekutive (mehrfacher Bundespräsident) sowie der damalige Vizepräsident des 
Bundesgerichts, Dr. Giusep Nay, als Vertreter der Judikative. In der Nummer 15 des Bulletin 
ET (2004), Heft 2, sind die Beiträge dieser drei Repräsentanten des Schweizer Rechtsstaates 
abgedruckt: HAU.ER GRET, Erwartungen einer europäischen Politikerin an den Beitrag der Theologie %um 
Frieden, 142-154; LEUENBERGER MORITZ, Die Wiederkehr des Religiösen in der Politik, 164—174; 
NAY GlUSEP, Die Kirche und die Menschenrechte als Rechte auch des Menschen als Geschöpf Gottes, 289— 
291. Das Bulletin ET hat schon im Vorfeld des Kongresses den Dialog zwischen diesen drei 
Repräsentanten des Rechtsstaats Schweiz und der Theologie in Europa aufgenommen.

92 Dazu werden in der Reihe «ReligionsRecht im Dialog» seit 2005 religionsrechtliche (d. h. 
kirchenrechtliche und staatskirchenrechtliche) Arbeiten publiziert, die im interdisziplinären 
Dialog entstanden sind.

93 Zitiert nach BESTER, «TheFirstof ourLiberties ... a Lustre to our Country.» 33.

Ich habe meine Ausführungen begonnen mit einem Zitat von Papst Bene­
dikt XVI. Ich schliesse meine Überlegungen zu «Kirche und Staat in der 
Schweiz im Horizont einer globalisierten Gesellschaft» mit dem Zitat eines 
amerikanischen Präsidenten. 1995 sagte Bill Clinton zu seinen Landsleuten: 
«Religionsfreiheit ist vielleicht die kostbarste aller amerikanischen Freiheiten. 
Darum wurde sie von vielen unsere [erste Freiheit] genannt. [...] Die Begründer 
unserer Nation wussten, dass Religion dazu verhilft, unserem Volk einen Cha­
rakter zu geben, ohne den eine Demokratie nicht überleben kann.»93 Diese 
Kooperation von Kirche und Staat gilt es in den verschiedenen Rechtsstaaten zu 
kultivieren, auch in der schweizerischen direkten Demokratie.
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